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BESCHLUSS 

des ergänzten Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 5a SGB V 

in seiner 74. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung) 

 

zur Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM) 

 

mit Wirkung zum 1. Juli 2021 
 

 

Änderung der Nr. 4.3.9.2 der Allgemeinen Bestimmungen zum EBM 

4.3.9.2   Berechnung der Zweitmeinung 

Für die ärztliche Zweitmeinung gemäß § 3 Abs. 1 der Richtlinie des 

Gemeinsamen Bundesausschusses zum Zweitmeinungsverfahren sind in 

Abhängigkeit der Arztgruppe des Zweitmeiners die jeweiligen 

arztgruppenspezifischen Versicherten-, Grund- oder Konsiliarpauschalen beim 

ersten persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt oder Arzt-Patienten-Kontakt im 

Rahmen einer Videosprechstunde gemäß Anlage 31b zum BMV-Ä einmal 

im Behandlungsfall zu berechnen. 

Die im Rahmen der ärztlichen Zweitmeinung abgerechneten Versicherten-, 

Grund- und Konsiliarpauschalen sind vom abrechnenden Arzt 

eingriffsspezifisch und bundeseinheitlich nach Vorgabe der Kassenärztlichen 

Bundesvereinigung zu kennzeichnen. 

Erfolgt die ärztliche Zweitmeinung im Rahmen einer Videosprechstunde 

gemäß Anlage 31b zum BMV-Ä, sind zu den jeweiligen 

arztgruppenspezifischen Versicherten-, Grund- oder Konsiliarpauschalen 

die Gebührenordnungspositionen 01444 und 01450 berechnungsfähig. 

Die jeweiligen Abrechnungsvoraussetzungen gelten entsprechend. 

Bei Durchführung einer Videosprechstunde in Zusammenhang mit der 

Zweitmeinung gelten die Vorgaben gemäß 4.3.1 der Allgemeinen 

Bestimmungen Absatz 5 Nr. 6 und Absatz 6 zum Einheitlichen 

Bewertungsmaßstab. 

 


